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Übung im Strafrecht für Fortgeschrittene

7. Besprechungsfall

Ass. jur. Ludmila Hustus, LL.M. Eur., Mag. rer. publ.
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Tatkomplex 1: Das Präparieren des Fahrzeugkennzeichens

Strafbarkeit des T

I. § 267 I 2. Var. durch Bekleben der
Nummernschilder

1. Tatbestand

a) Objektiver Tatbestand

(1) Urkunde: Jede verkörperte Gedankenerklärung, die einen
Aussteller erkennen lässt und zum Beweis im Rechtsverkehr
geeignet und bestimmt ist

aa) Verkörperte Gedankenerklärung

 Enge Auffassung (Ansicht der Literatur)

- Urkunden sind in einem Schriftstück niedergelegte
Gedankenerklärungen und einem Eingeweihten aus sich
heraus verständlich

=> Urkunde hier (-), da die Bedeutung eines amtlichen
Kennzeichens nur unter Zuhilfenahme von entsprechenden
Daten (also extern) erklärbar ist
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 Weite Auffassung (h.M.)

- Auch andere Gegenstände können als Beweiszeichen Urkunden sein

 (-) Kennzeichen: Dienen der Unterscheidbarkeit in Form von
Herkunftskennzeichnung und Eigentumsbezeichnung

 (+) Beweiszeichen: sollen Gedanken des Urhebers äußern und geeignet
sein, Beweis im Rechtsverkehr über eine Tatsache zu erbringen

Tatkomplex 1: Das Präparieren des Fahrzeugkennzeichens
Strafbarkeit des T gem. § 267 I 2. Var.
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 Der h.M. ist zu folgen

- Zwar spricht einheitliche Auslegung mit Zivilrecht für enge Auslegung,

aber:

- Wortlaut erfordert nicht zwingend Schriftform

- Schutzwürdigkeit

bb) Zum Beweis im Rechtsverkehr

- Sog. Zusammengesetzte Urkunde (+)

cc) Erkennbarkeit des Ausstellers

- Durch Siegel (+)

=> Urkunde (+)

Tatkomplex 1: Das Präparieren des Fahrzeugkennzeichens
Strafbarkeit des T gem. § 267 I 2. Var.
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(2) Echtheit der Urkunde – der in der Urkunde angegebene Aussteller 
muss mit wirklichem Aussteller übereinstimmen

- Da der auf dem Kennzeichen angegebenen Aussteller mit dem 
übereinstimmt, der das Siegel aufgebracht hat (+) 

(3) Verfälschen – jedes unbefugte nachträgliche Verändern der 
Beweisrichtung und des gedanklichen Aussagegehalts der Urkunde

- Problem: Verändern des Beweiswertes durch Bekleben

 OLG Düsseldorf: Verfälschen einer Urkunde (+)

→ Zur Verwendung im „Rechtsverkehr“ gehört es, dass das Kennzeichen 
durch ein Radargerät uneingeschränkt erkennbar ist

Tatkomplex 1: Das Präparieren des Fahrzeugkennzeichens

Strafbarkeit des T gem. § 267 I 2. Var.
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Tatkomplex 1: Das Präparieren des Fahrzeugkennzeichens
Strafbarkeit des T gem. § 267 I 2. Var.

 BGH: Verfälschung einer echten Urkunde (-)

→ Kennzeichen enthält keine beweisbestimmte und beweisgeeignete 
Erklärung stets uneingeschränkt lesbar zu sein

- Erklärung der Ordnungsmäßigkeit nur im Zeitpunkt der 
Anbringung des Dienstsiegels

- Durch Überkleben Beeinträchtigung nur unter bestimmten 
Voraussetzungen (Blitzlicht-aufnahmen)

 Ergebnis: Verfälschen (-)

b) Zwischenergebnis: der objektive Tatbestand ist nicht erfüllt

2. Ergebnis: § 267 I 2. Var. (-)



Ass. jur. Ludmila Hustus, LL.M. Eur., Mag. rer. publ., Institut für deutsches, europäisches und internationales Strafrecht und Strafprozessrecht 7

Tatkomplex 1: Das Präparieren des Fahrzeugkennzeichens

II. § 274 I Nr. 1, 1. Alt durch Überkleben des
Kennzeichens

1. Tatbestand

- Nummernschilder als echte Urkunde (+)

- Nicht ausschließlich dem Täter gehörend ?

 § 274 schützt nicht das Eigentum, daher meint gehören nicht 
die dingliche Eigentumslage, sondern das 
Beweisführungsrecht

 Pflicht zur sichtbaren Anbringung von Kennzeichen dient nicht 
dem alleinigen Interesse des Halters 

=> alleiniges Beweisführungsrecht des T (-)
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Tatkomplex 1: Das Präparieren des Fahrzeugkennzeichens
Strafbarkeit des T gem. § 274 I Nr. 1, 1. Alt. 

- Unterdrücken der Urkunde setzt voraus, dass ein Berechtigter zumindest
vorübergehend an der Benutzung der Urkunde als Beweismittel gehindert wird

- Problem: Unterdrückung – Überkleben mit „Anti-Blitz-Folie“

 e.A.: reine Verhinderung der Lesbarkeit als Unterdrückung (-)
 a.A.: teilweise Beeinträchtigung der uneingeschränkten Lesbarkeit als

Unterdrückung (+)
 Einigkeit: Nachteilszufügungsabsicht (-), wenn der Täter die Tathandlung zur

Verhinderung der Durchsetzung eines Straf- oder Bußgeldanspruches begeht

→ zwar Beweisverkehr geschützt, aber grundsätzlich nur das Interesse des
Einzelnen an Beweisführung

→ Interessen des Staates nur in eng begrenzten Ausnahmefällen
schutzwürdig

2. Ergebnis: § 274 I Nr. 1, 1. Alt (-)
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Tatkomplex 1: Das Präparieren des Fahrzeugkennzeichens

III. § 22 I Nr. 3 StVG durch Überkleben des
Kennzeichens

1. Tatbestand

- Kfz- Kennzeichen als echtes amtliches Kennzeichen (+)

- Beeinträchtigung der Erkennbarkeit durch Überkleben mit einer Folie
(+)

- Handeln zum Zweck der Beeinträchtigung der Ermittelbarkeit der
Person (+)

- Rechtswidrige Absicht zur unsanktionierten Begehung von
Ordnungswidrigkeiten (+)

2. Rechtswidrigkeit und Schuld (+)

3. Ergebnis: § 22 I Nr. 3 StVG (+)



Ass. jur. Ludmila Hustus, LL.M. Eur., Mag. rer. publ., Institut für deutsches, europäisches und internationales Strafrecht und Strafprozessrecht 10

Tatkomplex 1: Das Präparieren des Fahrzeugkennzeichens

IV. § 274 I durch Verhindern, dass ein Foto entsteht

- (-) mangels Manifestierung des Bildes auf dem Fotopapier

V. § 268 I, III durch Verhinderung der Aufnahmen

- (-) mangels Einwirkungen auf Aufzeichnungsvorgang
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Tatkomplex 1: Das Präparieren des Fahrzeugkennzeichens

VI. § 303 I durch Überkleben des Kennzeichens

- OLG München: durch Gegenblitzen Anlage für eine kurze Zeit außer

Funktion gesetzt, mithin beschädigt

=> § 303 I (+)

- Aber mangels körperlicher Einwirkung auf die Anlage (-)

- Ergebnis: § 303 I (-)
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Tatkomplex 2: Das Hinlegen des alten Verwarnungszettels

I. § 263 I durch Hinlegen des alten 
Verwarnungszettels

1. Tatbestand

a) Täuschung

- Täuschen – jedes Einwirken auf die Vorstellungswelt eines 
anderen mit dem Ziel, bei dieser Person einen Tatsachenirrtum 
hervorzurufen

- Einwirkung auf die Vorstellung der Beauftragten der Stadt 
dahingehend, dass T schon eine Verwarnung erhalten habe

b) Kausaler Irrtum  

- ist jede Fehlvorstellung, jede unrichtige, nicht der Wirklichkeit 
entsprechende Vorstellung über Tatsachen 
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Tatkomplex 2: Das Hinlegen des alten Verwarnungszettels
Strafbarkeit des T gem. § 263 I 

 Die Person irrte darüber, dass T schon eine Verwarnung erhalten habe

c) Kausale Vermögensverfügung 

- liegt bei jedem unmittelbar vermögenswirksamen tatsächlichen 
Handeln, Dulden oder Unterlassen des Getäuschten vor, das zu einer 
Minderung des Vermögens führt 

 Buß- oder Strafanspruch der öffentlichen Hand als Vermögen der 
entsprechenden Körperschaften (-), denn Sanktion steht im Vordergrund

2. Ergebnis: § 263 I (-)
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Tatkomplex 2: Das Hinlegen des alten Verwarnungszettels

II. § 267 I 1. Var. durch Hinlegen des alten 
Verwarnungszettels

1. Tatbestand

- Urkundenqualität durch Anklemmen des Strafzettels (-)

 Zwischen Fahrzeug und Strafzettel keine feste Verbindung

 Weiterer Erklärungsgehalt der schriftlichen Mitteilung 
(-); das betroffene Fahrzeug ergab sich schon aus der 
Verwarnung selbst

2. Ergebnis: § 267 I 1.Var. (-)
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Tatkomplex 3: Das Übermalen des Verkehrsschildes

I. § 267 I 2. Var. durch Übermalen des 
Verkehrsschildes

1. Tatbestand

- Baustellenschild als Urkunde

a) Verkörperte Gedankenerklärung, durch wortvertretene 
Zeichen ausgedrückt (+)

b) Beweiseignung

- Nur im Zusammenhang mit dem Bezugsobjekt

 Schild zusammen mit Straßenabschnitt: Allgemeinverfügung

- Urkundenqualität zweifelhaft

 Räumliche Überschaubarkeit des Augenscheinobjektes (-)
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Tatkomplex 3: Das Übermalen des Verkehrsschildes
Strafbarkeit des T gem. § 267 I 2. Var.

 Räumliche Verbindung bei der zusammengesetzten Urkunde 
muss vom Aussteller vorgenommen werden

→ Entscheidung einer festen räumlichen Verbindung liegt nicht 
bei der Straßenverkehrsbehörde, sondern bei der 
Straßenbaubehörde (§ 45 III 2 StVO)

Die Straßenbaubehörden legen - vorbehaltlich anderer Anordnungen der 
Straßenverkehrsbehörden - die Art der Anbringung und der Ausgestaltung, wie 
Übergröße, Beleuchtung fest; ob Leitpfosten anzubringen sind, bestimmen sie allein. 

→ Aufsteller und Aussteller fallen auseinander

2. Ergebnis: § 267 I 2. Var. (-)
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Tatkomplex 3: Das Übermalen des Verkehrsschildes

II. § 304 I, II durch Übermalen des Verkehrsschildes

1. Tatbestand

a) Objektiver Tatbestand

- Fremde Sache (+): Baustellenschild steht im Eigentum des 
Trägers der aufstellenden Behörde

- Öffentlicher Nutzen des Verkehrsschildes (+)

- Nicht nur unerhebliche Veränderung des Erscheinungsbildes 
durch Bemalen mit nicht ablösbarer Farbe (+)

b) Subjektiver Tatbestand

- Vorsätzliches Handeln ist gegeben

2. Rechtswidrigkeit und Schuld (+)

3. Ergebnis: § 304 I, II (+)
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Tatkomplex 3: Das Übermalen des Verkehrsschildes

III. § 303 I, II durch Übermalen des Verkehrsschildes

- Tritt im Wege der Gesetzeskonkurrenz hinter § 304 I zurück

IV. § 132 2. Alt durch Übermalen des Verkehrsschildes

1. Tatbestand

a) Objektiver Tatbestand

- Vornahme einer Handlung kraft öffentlichen Amtes?

 h.M.: Amtshandlungsanmaßung ohne Amtsanmaßung
 Täter muss nicht als Urheber auftreten, äußerer Schein 

einer den Trägern hoheitlicher Gewalt vorbehaltenen 
Tätigkeit ausreichend

 Hier (+): Aufstellen eines Verkehrsschildes mit der 
Geschwindigkeitsbegrenzung
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Tatkomplex 3: Das Übermalen des Verkehrsschildes
Strafbarkeit des T gem. §§ 132 2. Alt.

b) Subjektiver Tatbestand

- Vorsätzliches Handeln ist gegeben

2. Rechtswidrigkeit und Schuld (+)

3. Ergebnis: § 132 2. Alt (+)

V. § 145 II Nr. 1 Alt durch Übermalen des 
Verkehrsschildes

- Tritt im Wege der tatbestandlichen Subsidiarität des § 145 II 2. Hs zurück
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Gesamtergebnis

Strafbarkeit des T:

§§ 304 I, 132 2. Alt, 52; 22 I Nr. 3 StVG, 53 (+)

Literaturhinweis:

Baier, JuS 2004, 56 (zum Teil altes Recht)
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